
tenberge. Weiterhin führt das Vorhaben zu keiner negativen 
Beeinträchtigung von ökologisch empfindlichen Gebieten. 
Insgesamt ist festzustellen, dass durch die beantragten Maß-
nahmen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind.

Vorstehende Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 
UVPG bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese 
Feststellung nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Essing

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 161

118  Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3  
der 9. Verordnung zur Durchführung des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster Herten, den 07.06.2018 
500-53.0007/18/4.1.8 Gartenstraße 27, 45699 Herten
 Dez53@brms.nrw.de

Die Firma RÜTGERS Germany GmbH hat die Genehmi-
gung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Her-
stellung von Kunstharzen auf dem Grundstück Kekuléstr. 30 
in 44579 Castrop-Rauxel (Gemarkung Pöppinghausen, Flur 
4, Flurstück 65) beantragt.

Der für den 25.06.2018 vorgesehene Erörterungstermin wird 
gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 4 der 9. BImSchV abgesagt. Inner-
halb der vorgesehenen Frist zur Erhebung von Einwendun-
gen ist bei der Bezirksregierung Münster eine Einwendung 
eingegangen. Die Durchführung eines Erörterungstermins 
ist aufgrund der geringen Anzahl von Einwendungen nicht 
sachgerecht und erforderlich. Die erhobenen Einwendungen 
gegen den o.a. Antrag bedürfen keiner Erörterung in einem 
Erörterungstermin. 

 Im Auftrag 
 gez. Schulte

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 161

117  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster   
Az.: 500-9943862/0001.G 48147 Münster, den 06.06.2018

Mit Schreiben vom 06.03.2018 hat der Kreis Steinfurt die 
Erteilung einer Plangenehmigung nach § 35 Abs. 3 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) für die temporäre Lagerung 
von mineralischen Materialien auf der Zentraldeponie Al-
tenberge, Westenfeld 9 in 48341 Altenberge beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Nutzung von Flächen zur 
Zwischenlagerung von Ton, Boden und Bauschutt, die zum 
Bau der mineralischen Dichtungsschicht sowie der Rekul-
tivierungsschicht der Deponie benötigt werden. Der zwi-
schengelagerte Bauschutt soll während der Baumaßnahme 
zur Errichtung von Baustraßen verwendet werden. Zudem 
ist der zeitweise Einsatz einer mobilen Siebanlage im Be-
reich des Bauschuttlagers an maximal 20 Werktagen pro 
Jahr vorgesehen. 

Das beantragte Vorhaben unterliegt der Genehmigungs-
pflicht gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes. Gemäß den Bestimmungen 
des KrWG bedarf das Vorhaben aufgrund des Standortes auf 
dem Gelände der Zentraldeponie Altenberge einer Geneh-
migung nach den Vorschriften dieses Gesetzes. Die Plan-
genehmigung entfaltet Konzentrationswirkung hinsichtlich 
weiterer behördlicher Entscheidungen. 

Im Vorfeld wurde ermittelt, ob für das beantragte Vorhaben 
eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen 
Kriterien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt. Es 
wurde festgestellt, dass das Vorhaben keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf. 

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
die Maßnahmen keinen wesentlichen Einfluss auf die Im-
missionssituation im Umfeld der Zentraldeponie Altenber-
ge haben. Die Emissionsfrachten an luftverunreinigenden 
Stoffen werden nicht erhöht. Ferner führt das Vorhaben zu 
keiner Verschlechterung der Geräuschsituation. Der geplan-
te Standort des Ton- sowie des Boden- und Bauschuttlagers 
liegt im planfestgestellten Bereich der Zentraldeponie Al-
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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